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Einhell Germany AG 
 

Ordentliche Hauptversammlung 
 

am Freitag, den 03. Juli 2026, um 10.00 Uhr (MESZ) 
in der Stadthalle Landau, Stadtgraben 3, 94405 Landau an der Isar 

 
BERICHT AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

 
Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 

Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung 
eigener Aktien sowie für den Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts 

 

1. Unter Tagesordnungspunkt 7 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Vorstand zu 
ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02. Juli 2031 (einschließlich) eigene auf den 
Inhaber lautende Stamm- und/oder Vorzugsaktien der Gesellschaft bis zu 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft zu erwerben und – auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre – zu verwenden. 
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Sie kann 
auch durch Konzernunternehmen oder durch Dritte ausgeübt werden, die für Rechnung der 
Gesellschaft oder eines Konzernunternehmens handeln. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen 
mit anderen eigenen Aktien, die ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Gesellschaft darf die Ermächtigung 
nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausnutzen.  
 
Der Erwerb der eigenen Aktien kann auf Grundlage der vorgeschlagenen Ermächtigung nach Wahl der 
Gesellschaft entweder über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots erfolgen. Sofern der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der Erwerbspreis (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie gleicher 
Gattung der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Erwerb oder der 
Eingehung einer Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Erfolgt 
der Erwerb eigener Aktien mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots an alle 
Vorzugs- und/oder Stammaktionäre der Gesellschaft, so dürfen der gebotene Kaufpreis oder die 
Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je nach Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie gleicher Gattung, oder solange die 
Stammaktien der Gesellschaft nicht im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
zum Börsenhandel einbezogen sind, auch nur der Vorzugsaktien der Gesellschaft im XETRA-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsenhandelstagen unmittelbar vor 
dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Das 
Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses 
Volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils zum Erwerb angebotenen Aktien 
erfolgen. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, 
kleine Restbestände und eine damit möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von 
Kleinaktionären zu vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der technischen 
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Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen 
Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Ein 
etwaiges weiteres Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen.  
 

2. Der Vorstand soll nach diesem Beschlussvorschlag auch berechtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Stamm- und/oder Vorzugsaktien 
neben der Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre, unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre, wie folgt zu verwenden: 

a)  Die Gesellschaft soll über die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Stamm- 
und/oder Vorzugsaktien zur Veräußerung gegen Sachleistung verfügen, soweit dies zum Zweck 
erfolgt, im Rahmen des Erwerbs eines Unternehmens, von Unternehmensteilen, von einer 
Unternehmensbeteiligung, von sonstigen Vermögensgegenständen im Sinne von § 27 Abs. 2 
AktG oder von Forderungen gegen die Gesellschaft als Gegenleistung gewähren oder um auf 
sonstige Weise Unternehmenszusammenschlüsse durchführen zu können. Der internationale 
Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der 
Akquisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die 
notwendige Flexibilität gewähren, um sich bietende Gelegenheiten zur Durchführung 
entsprechender Unternehmensakquisitionen oder des Erwerbs von sonstigen 
Vermögensgegenständen oder Forderungen gegen die Gesellschaft schnell und flexibel 
ausnutzen zu können. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand 
sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird 
er sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien an deren 
Börsenkurs orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht 
vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenkurses zu gefährden. 

b)  Die Gesellschaft soll weiterhin über die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen 
Stamm- und/oder Vorzugsaktien zur Veräußerung der erworbenen Aktien gegen Barzahlung in 
anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre verfügen, wenn der 
Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien gleicher Gattung oder, solange die Stammaktien der 
Gesellschaft nicht im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) zum 
Börsenhandel einbezogen sind, auch nur der Vorzugsaktien zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Diese Ermächtigung ermöglicht es 
der Gesellschaft, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft dienende 
Beteiligungsnachfragen von Investoren kurzfristig reagieren zu können. Im Interesse der 
Erweiterung der Aktionärsbasis der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit 
geschaffen werden, institutionellen Investoren im In- und Ausland Aktien der Gesellschaft 
anzubieten und/oder neue Investorenkreise zu erschließen. Die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsauschluss in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist auf 
insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder – falls dieser Wert 
geringer ist – auf 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien beschränkt. 
Beim Gebrauch machen dieser Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 
berücksichtigen. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht 
unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, 
wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das 
Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Im Rahmen der vorgenannten Ermächtigung werden die 
Vermögensinteressen der Aktionäre an einer wertmäßigen Nicht-Verwässerung ihrer Beteiligung 
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gewahrt, indem die Veräußerung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
nur zu einem Preis erfolgen darf, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die 
endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der 
Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei - unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten - bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie 
möglich zu halten. 

c)  Weiterhin soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können, um die 
erworbenen eigenen Stamm- und/oder Vorzugsaktien Arbeitnehmern und Mitgliedern der 
Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zum Erwerb 
anzubieten oder auf sie zu übertragen sowie zur Erfüllung von Bezugs- oder Optionsrechten auf 
Aktien der Gesellschaft oder Zusagen auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der 
Gesellschaft, die Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft bzw. 
Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen eingeräumt wurden oder werden. Soweit in diesem Zusammenhang eigene Aktien 
an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen, wird der Aufsichtsrat 
entsprechend ermächtigt Die Gewährung von Aktien bzw. von Bezugs-, Options- oder 
Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitarbeiter und Führungskräfte dient der 
Integration, erhöht die Motivation und die Bereitschaft zur Übernahme von Mitverantwortung 
sowie die Identifikation mit dem Unternehmen und liegt damit im Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre. Die eigenen Aktien können hierbei auch zu Vorzugskonditionen angeboten bzw. 
übertragen werden. Das Angebot bzw. die Übertragung können auch an weitere 
Voraussetzungen, zum Beispiel eine Mindesthaltedauer, geknüpft werden. Durch die Möglichkeit 
eines Angebots bzw. der Übertragung von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführungen von mit der 
Gesellschaft verbundenen Unternehmen ist es so möglich, variable Vergütungsbestandteile mit 
langfristiger Anreizwirkung zu schaffen, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative 
Entwicklungen Berücksichtigung finden. Durch die Gewährung von Aktien mit einer mehrjährigen 
Veräußerungssperre kann dabei beispielsweise neben dem Bonus- ein echter Malus-Effekt im 
Fall von negativen Entwicklungen erzielt werden. Es handelt sich also um ein Instrument, das im 
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre eine größere Mitverantwortung herbeiführen kann. 
Die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts in diesen Fällen ist daher sachlich 
gerechtfertigt und auch gegenüber den Aktionären verhältnismäßig. Mögliche Gestaltungen sind 
neben konventionellen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen aber insbesondere auch sogenannte 
Share Matching-Pläne, bei denen die Teilnehmer im ersten Schritt Aktien gegen Geldleistung am 
Markt oder von der Gesellschaft erwerben und in einem zweiten Schritt nach mehreren Jahren 
für eine bestimmte, im ersten Schritt erworbene Aktienzahl eine bestimmte Anzahl an 
sogenannten Matching-Aktien ohne weitere Zuzahlung erhalten. Soweit im Rahmen dieser 
Ermächtigung eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands ausgegeben werden sollen, entscheidet 
nach der aktienrechtlichen Zuständigkeitsverteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

d)  Außerdem soll die Gesellschaft über die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen 
Stamm- und/oder Vorzugsaktien zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus 
Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten aus von der oder von ihr abhängigen 
oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen begebenen Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen bzw. Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen all dieser Instrumente), die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren oder 
eine Wandlungspflicht begründen, verfügen. Durch die Verwendung eigener Aktien wird die 
Verwässerung der Anteile der Aktionäre ausgeschlossen, wie sie bei Bedienung der Wandel- 
oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung entsprechender Pflichten aus bedingtem Kapital eintreten 
würde. Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre soll die Gesellschaft 
daher in die Lage versetzen, flexibel zu entscheiden, ob sie bei Ausübung dieser Rechte bzw. 
Pflichten neue Aktien aus bedingtem Kapital, eigene Aktien, die sie erworben hat, oder einen 
Barausgleich gewähren will. Ob und in welchem Umfang von der Ermächtigung zur Verwendung 
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von eigenen Aktien Gebrauch gemacht oder aber neue Aktien aus bedingtem Kapital bzw. ein 
Barausgleich gewährt wird, wird die Gesellschaft jeweils unter Berücksichtigung der vorliegenden 
Markt- und Liquiditätslage im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft entscheiden. Dabei 
wird sie auch die anderweitigen Möglichkeiten zur Verwendung von etwa erworbenen eigenen 
Aktien in die Entscheidung einbeziehen.  

e)  Erworbene eigene Stamm- und/oder Vorzugsaktien sollen von der Gesellschaft auch bei der 
etwaigen Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend) unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre verwendet werden können. Bei der Aktiendividende wird den 
Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung 
entstehenden Anspruch auf Auszahlung der Dividende wahlweise (ganz oder teilweise) als 
Sacheinlage in die Gesellschaft einzulegen, um im Gegenzug neue Aktien der Gesellschaft zu 
beziehen. Die Durchführung einer Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien könnte auch 
als an alle Aktionäre gerichtetes Angebot unter Wahrung ihres Bezugsrechts erfolgen. Im 
Einzelfall kann es allerdings je nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die Durchführung 
einer Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien so auszugestalten, dass der Vorstand 
zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien zum Bezug gegen Abtretung ihres 
Dividendenanspruchs anbietet, jedoch formal das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt 
ausschließt. Die Durchführung der Aktiendividende unter formalem Ausschluss des Bezugsrechts 
ermöglicht die Durchführung der Aktiendividende zu flexibleren Bedingungen. 

f)  Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines 
Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre für 
Spitzenbeträge auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für 
Spitzenbeträge dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die als 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder 
durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts 
in den genannten Fällen im Interesse der Gesellschaft für erforderlich und geboten und aus den aufgezeigten 
Gründen sowohl für sachlich gerechtfertigt als auch gegenüber den Aktionären für angemessen. 

3. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil der eigenen Stamm- und/oder Vorzugsaktien 
der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Die Aktien 
können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen 
rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme 
der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. 
 

4. Die Ermächtigungen unter Punkt 2 und 3 können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln 
oder gemeinsam ausgeübt werden. 
 

5. Alle vorstehenden Ermächtigungen können zum Erwerb und zur Verwendung sowohl von Stammaktien 
als auch von Vorzugsaktien oder zum Erwerb und zur Verwendung lediglich von Stammaktien oder 
lediglich von Vorzugsaktien ausgeübt werden. 
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6. Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen. 
Die Bedingungen werden jeweils zu gegebener Zeit so festgelegt werden, dass unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Verhältnisse die Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft angemessen 
gewahrt werden. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der 
Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien bzw. zu deren Verwendung berichten. 

 

Landau an der Isar, im Mai 2026 

 

Der Vorstand 


